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1 Einleitung 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans 

Der Bebauungsplan Nr. 11 „Vohburg- Ost“ wurde mit Bescheid Nr. 30/610 – 802 vom 

09.01.1991 vom Landratsamt Pfaffenhofen genehmigt. In der Sitzung am 07.12.2021 

hat der Stadtrat die 11. Änderung des Bebauungsplans beschlossen. 

Die Bebauungsplanänderung dient der Nachverdichtung bestehender Betriebsflä-

chen. Der Geltungsbereich wird als Gewerbegebiet (GE gemäß § 8 BauNVO) 

ausgewiesen. Die Aufstellung des Bebauungsplans ist erforderlich, um Baurecht für 

die geplanten Nutzungen am gewählten Standort zu erhalten, dabei die städtebauli-

che Ordnung zu sichern und öffentliche Belange zu berücksichtigen. 

Um den Belangen des Umweltschutzes Rechnung zu tragen, ist gemäß § 2 Abs. 4 

BauGB (Baugesetzbuch) eine Umweltprüfung nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB 

durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermit-

telt, in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 

1.2 Beschreibung des Plangebiets 

1.2.1 Lage und Erschließung 

Das Änderungsgebiet liegt im östlichen Teil des Geltungsbereichs des BP „Vohburg-

Ost“, südlich der bestehenden Betriebsflächen an der Gewerbestraße. Geltungsbe-

reich ist eine Teilfläche der Fl.Nr.718/5, Gemarkung Vohburg. Nördlich grenzt das 

Betriebsgelände zweier Gewerbebetriebe an. Östlich angrenzend liegt ein öffentlicher 

Spielplatz und westlich sowie südlich ein Laubwäldchen. Südlich an das Wäldchen 

angrenzend in ca. 25 m Entfernung verläuft ein Fußweg.  

Die Erschließung erfolgt über die beiden bestehenden Betriebsflächen deren Erwei-

terung die Änderungsplanung dient TF1 über Fl. Nr. 694/13 und 718/9 und TF2 über 

Fl.Nr. 718/11 und 718/10. 

 

1.2.2 Beschaffenheit 

Das Plangebiet weist eine Größe von rund 2.450 m² auf. Der räumliche Geltungsbe-

reich des Bebauungsplans ergibt sich aus der Planzeichnung und umfasst eine Teil-

fläche der Fl.Nr.718/5, Gemarkung Vohburg.  

Es handelt sich um ein gerodetes Gebiet mit vegetationsloser bzw. z. T. mit krautiger 

Sukzession bewachsener Fläche und Aufschüttungen. Da die Fläche bereits gerodet 

ist, sind keine Gehölzstrukturen vorhanden. Sie wird größtenteils als Lagerfläche ge-

nutzt. 
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1.3 Allgemeine Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes 

1.3.1 Naturräumliche Lage 

Das Plangebiet liegt im Landschaftsraum „Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-

Schotterplatten“ (D65) und ist dort der Naturraum-Untereinheit „Donauauen“ (063-C) 

zuzuordnen. 

1.3.2 Reliefstruktur 

Das Gelände der geplanten Gewerbegebietsfläche ist eben (ca. 354 m ü. NN).  

1.3.3 Boden- und Klimaverhältnisse 

Die Geologische Karte von Bayern im Maßstab 1:500.000 verzeichnet als geologi-

sche Einheit Mergel, Lehm, Sand, Kies, z. T. Torf  1 

Die digitale Hydrogeologische Karte nennt als Einheit für das Plangebiet „Flussschot-

ter und Sande“ mit Deckschicht aus Lockergestein mit (stark) variabler 

Porendurchlässigkeit bzw. gering mächtig und/oder lückenhaft.2 

Die Bodenübersichtskarte zeigt fast ausschließlich Kalkpaternia aus Carbonat-

feinsand bis -schluff über Carbonatsand bis -kies (Auensediment, braungrau bis 

graubraun), also Bodentyp 84a an. 

Das Klima ist mild, allgemein warm und gemäßigt. Die Durchschnittstemperatur liegt 

bei 9,8°C, die Niederschlagssumme bei 797 mm.3 

1.3.4 Potenzielle natürliche Vegetation 

Als potenzielle natürliche Vegetation wäre ein Feldulmen-Eschen-Auenwald mit 

Grauerle im Komplex mit Giersch-Bergahorn-Eschenwald anzutreffen.4 

1.3.5 Schutzgebiete 

Von der Planung sind keine nationalen Schutzgebietsverordnungen nach dem 

BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz) und keine internationalen Schutzgebietsver-

ordnungen nach der FFH-Richtlinie oder der Vogelschutzrichtlinie betroffen. Auch 

sind keine Wasserschutzgebiete von dem Vorhaben betroffen. 

1.4 Rahmenbedingungen der Umweltprüfung  

1.4.1 Räumliche und inhaltliche Abgrenzung  

Der räumliche und inhaltliche Untersuchungsbereich wurde auf das direkte Umfeld 

des Plangebiets beschränkt. 

 
1   Bayerisches Landesamt für Umwelt: Geologische Karte von Bayern 1:500.000 (GK500) [Stand: 14.01.2026] 
2  Bayerisches Landesamt für Umwelt: Digitale Hydrogeologische Karte 1:100.000, unter: www.umweltatlas.bayern.de [Ab-

frage: Januar 2026] 
3  Klimadiagramm für Königsmoos, unter: de.climate-data.org [Abfrage Januar 2026] 
4  Bayerisches Landesamt für Umwelt: Potenzielle natürliche Vegetation, Legendeneinheit E7b, unter: https://portal.ada-

mas.lfu.bayern.de/app/cadenza [Abfrage: Januar 2026] 
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1.4.2 Methodik der Umweltprüfung  

Gemäß § 2 BauGB ist für das Vorhaben eine Umweltprüfung (Umweltbericht nach 

§ 2a BauGB) durchzuführen. Geprüft werden die Punkte und Auswirkungen gem. 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und § 1a BauGB. 

Es wurde eine Ortsbegehung am 12.07.2022 zur Einschätzung des natur- und arten-

schutzfachlichen Potentials der Fläche und des Umfelds durchgeführt. Die 

Bestandsaufnahme der relevanten Aspekte des Umweltzustandes bildet die Prü-

fungsbasis. Ergänzend wurden zur Ermittlung der Betroffenheit geschützter Tier- und 

Pflanzenarten folgende natur- und artenschutzfachlichen Unterlagen ausgewertet:  

• Biotopkartierung Bayern (Abfrage: 14.01.2026) 

• Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) des Landkreises Pfaffenhofen a. 

d. Ilm (Juni 2003)  

• Artenschutzkartierung Bayern (ASK) in der Fachanwendung Karla.Natur 

(Stand: 14.01.2026) 

• Relevanzprüfung – Fachbeitrag zum speziellen Artenschutz (Stand: 

17.03.2024) 

Da keine großräumigen und weiterreichenden Umweltauswirkungen erwartet werden, 

wurde der räumliche und inhaltliche Untersuchungsbereich auf das direkte Umfeld 

des Planungsgebietes beschränkt. Lediglich beim Schutzgut Landschaftsbild wurde 

auf weiterreichende Wirkungszusammenhänge geachtet. 

Die Schutzgüter gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 a bis d sind im Rahmen der Umweltprüfung die 

wichtigsten Prüfungsinhalte. Die einzelnen Schutzgüter wurden hinsichtlich Bedeu-

tung und Empfindlichkeit bewertet, wobei Vorbelastungen berücksichtigt wurden. Die 

Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ angelehnt an die 

ökologische Risikoanalyse.  

Die Bewertung der Eingriffserheblichkeit erfolgt in die drei Stufen: geringe, mittlere 

und hohe Erheblichkeit der Umweltauswirkungen. Dabei wird unterschieden in bau-, 

anlagen- und betriebsbedingte Wirkungen und Beeinträchtigungen: 

- Baubedingte Beeinträchtigungen beginnen mit und dauern während der Bau-

phase bis zur Realisierung des geplanten Vorhabens an.  

- Anlagenbedingte Beeinträchtigungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des 

Naturhaushaltes durch die Existenz des Vorhabens an sich.  

- Betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind Wirkungen, die durch den Betrieb der 

Anlage entstehen und während der Betriebsdauer anhalten. 
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2 Darstellung der in den einschlägigen Fachgesetzen und Fachplä-

nen festgelegten Ziele des Umweltschutzes 

Die Ziele des Umweltschutzes sind primär in den einschlägigen Fachgesetzen und 

Fachplänen für die einzelnen Umweltbereiche festgelegt. Für die vorliegende Um-

weltprüfung sind die folgenden stichwortartig zusammengefassten Ziele des Umwelt-

schutzes relevant: 

Baugesetzbuch Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirt-

schaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in 

Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander 

in Einklang bringt und eine dem Wohl der Allgemeinheit die-

nende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet. 

Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen an gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

Berücksichtigung der sozialen und kulturellen Bedürfnisse der 

Bevölkerung sowie die Belange des Bildungswesens und 

von Sport, Freizeit und Erholung 

Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der 

Umbau vorhandener Ortsteile sowie die Erhaltung und Ent-

wicklung zentraler Versorgungsbereiche 

Berücksichtigung der Belange der Baukultur, des Denkmal-

schutzes und der Gestaltung des Orts- u. Landschaftsbildes 

Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, ein-

schließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

➢ Die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, 

Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen 

ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

➢ Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 

2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 

(Gebietsschutz) 

➢ Die umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen 

und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 

➢ Die umweltbezogenen Auswirkungen auf Kulturgüter 

und sonstige Sachgüter 

➢ Die Vermeidung von Emissionen sowie der sachge-

rechte Umgang mit Abfällen und Abwässern 

➢ Die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame 

und effiziente Nutzung von Energie (Klimaschutzklausel) 

➢ Die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von 

sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- 

und Immissionsschutzrechts, 

➢ Die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebie-

ten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung 

von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten 

Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden 



BEBAUUNGSPLAN NR. 11 „VOHBURG-OST“ - 11. ÄNDERUNG 
STADT VOHBURG A.D.DONAU UMWELTBERICHT 

WIPFLERPLAN   P-NR.  1092.095 STAND 21.04.2026 SEITE 8 VON 27 

➢ Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belan-

gen des Umweltschutzes nach den Buchstaben a bis d, 

➢ Die Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der zu-

lässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder 

Katastrophen zu erwarten sind 

Berücksichtigung der Belange der Wirtschaft, auch ihrer mittel-

ständischen Struktur im Interesse einer verbrauchernahen 

Versorgung der Bevölkerung; Erhaltung, Sicherung und 

Schaffung von Arbeitsplätzen 

Berücksichtigung der Belange der Land- und Forstwirtschaft 

Sicherung von Rohstoffvorkommen 

Berücksichtigung der Belange des Hochwasserschutzes und 

der Hochwasservorsorge, insbesondere die Vermeidung und 

Verringerung von Hochwasserschäden 

Sicherung einer ausreichenden Versorgung mit Grün- und 

Freiflächen 

Bundes-Bodenschutz-

gesetz 
Die Funktionen des Bodens sind nachhaltig zu sichern und 

wiederherzustellen 

Schädliche Bodenveränderungen sind abzuwehren 

Der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewäs-

serverunreinigungen sind zu sanieren 

Gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden ist Vorsorge 

zu treffen 

Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen 

seiner natürlichen Funktionen so weit wie möglich vermieden 

werden 

Wasserhaushaltsgesetz 
Schutz der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als 

Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere 

und Pflanzen sowie als nutzbares Gut durch eine nachhaltige 

Gewässerbewirtschaftung  

Bundesnaturschutz- 

gesetz / Bayerisches 

Naturschutzgesetz 

Dauerhafte Sicherung der biologischen Vielfalt 

➢ lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und 

Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten sind zu er-

halten und der Austausch zwischen den Populationen 

sowie Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu er-

möglichen 

➢ Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosyste-

men, Biotopen und Arten ist entgegenzuwirken 

➢ bestimmte Landschaftsteile sollen der natürlichen Dyna-

mik überlassen bleiben 

Dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 

des Naturhaushalts 

➢ Naturgüter, die sich nicht erneuern, sind sparsam und 

schonend zu nutzen 
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➢ Böden sind so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Na-

turhaushalt erfüllen können 

➢ Flächen mit günstiger lufthygienischer oder klimatischer 

Wirkung wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder 

Luftaustauschbahnen sind zu schützen 

➢ dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung 

kommt eine besondere Bedeutung zu 

➢ wildlebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemein-

schaften sowie ihre Biotope und Lebensstätten sind zu 

erhalten 

➢ der Entwicklung sich selbst regulierender Ökosysteme 

ist auf geeigneten Flächen Raum und Zeit zu geben 

Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit so-

wie des Erholungswertes von Natur und Landschaft 

➢ Naturlandschaften und historisch gewachsene Kultur-

landschaften sind vor Verunstaltung, Zersiedelung und 

sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren 

➢ zur Erholung geeignete Flächen sind im besiedelten und 

siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu 

machen 

Natur- und landschaftsverträgliche Land-, Forst- und Fischerei-

wirtschaft 

Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume 

sind vor weiterer Zerschneidung zu bewahren 

Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen sowie 

die Bebauung unbebauter Flächen im beplanten und unbe-

planten Innenbereich, soweit sie nicht für Grünflächen 

vorgesehen sind, hat Vorrang vor der Inanspruchnahme von 

Freiflächen im Außenbereich 

Verkehrswege, Energieleitungen und ähnliche Vorhaben sollen 

landschaftsgerecht geführt, gestaltet und so gebündelt wer-

den, dass die Zerschneidung und die Inanspruchnahme der 

Landschaft so gering wie möglich gehalten werden 

Beim Aufsuchen und bei der Gewinnung von Bodenschätzen, 

bei Abgrabungen und Aufschüttungen sind dauernde Schä-

den des Naturhaushalts und Zerstörungen wertvoller 

Landschaftsteile zu vermeiden; unvermeidbare Beeinträchti-

gungen von Natur und Landschaft sind insbesondere durch 

Förderung natürlicher Sukzession, Renaturierung, naturnahe 

Gestaltung, Wiedernutzbarmachung oder Rekultivierung 

auszugleichen oder zu mindern 

Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind 

vorrangig zu vermeiden; nicht vermeidbare erhebliche Be-

einträchtigungen sind durch Ausgleichs- oder 

Ersatzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, durch 

einen Ersatz in Geld zu kompensieren 
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Bayerisches Waldgesetz 
Der Wald hat besondere Bedeutung für den Schutz von Klima, 

Wasser, Luft und Boden, Tieren und Pflanzen, für die Land-

schaft und den Naturhaushalt. 

Erhalt und erforderlichenfalls Vermehrung von Waldfläche 

Erhalt und Herstellung eines standortgemäßen und möglichst 

naturnahen Zustandes des Waldes 

Sicherung und Stärkung der Schutzfähigkeit, Gesundheit und 

Leistungsfähigkeit des Waldes 

Sicherung und Ausbau der Erzeugung von Holz durch eine 

nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes 

Verbesserung der Erholungsmöglichkeit im Wald 

Erhaltung u. Erhöhung der biologischen Vielfalt des Waldes 

Bundesimmissions-

schutzgesetz  
Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, 

des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgü-

ter vor schädlichen Umwelteinwirkungen und Vorbeugung 

schädlicher Umwelteinwirkungen. 

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die 

für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander 

so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von 

schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der 

Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene 

Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem 

Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürf-

tige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, 

wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Ge-

sichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder 

besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte Ge-

bäude, so weit wie möglich vermieden werden. 

Geruchsimmissions-

schutzrichtlinie 
Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädli-

chen Umwelteinwirkungen durch Gerüche und deren 

Vorsorge. 

Technische Anleitung 

zum Schutz gegen Lärm 
Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädli-

chen Umwelteinwirkungen durch Geräusche und deren 

Vorsorge. 

Technische Anleitung 

zur Reinhaltung der Luft 
Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädli-

chen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen und 

deren Vorsorge zur Erzielung eines hohen Schutzniveaus für 

die Umwelt. 

Bayerisches Denkmal-

schutzgesetz 
Denkmäler sind wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, 

städtebaulichen, wissenschaftlichen oder volkskundlichen Be-

deutung im Interesse der Allgemeinheit zu erhalten;  

Bei öffentlichen Planungen, vor allem im Rahmen der Bauleit-

planung, sind die Belange des Denkmalschutzes und der 

Denkmalpflege, insbesondere die Erhaltung von Ensembles, 

angemessen zu berücksichtigen 
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Die vorangegangenen Ziele des Umweltschutzes werden in die Bewertung der ein-

zelnen Schutzgüter einbezogen und entsprechend berücksichtigt. 

2.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 

Im Landesentwicklungsprogramm Bayern LEP, Stand 2023 werden u. a. folgende 

Ziele genannt: 

- Erhalt der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 

- Erhalt und Verbesserung der Versickerungsfähigkeit von Flächen 

- Erhaltung und nachhaltige Weiterentwicklung gewachsener Siedlungsstrukturen 

unter Wahrung des charakteristischen Orts- und Landschaftsbildes 

- Schonende Einbindung der Siedlungsgebiete in die Landschaft 

Die Stadt Vohburg wird gemäß dem Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP in 

der Fassung vom 22.08.2013, geändert durch Verordnung vom 21.02.2018) als all-

gemein ländlicher Raum eingestuft. 

Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass  

- er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern 

und weiter entwickeln kann,  

- seine Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreich-

barkeit versorgt sind,  

- er seine eigenständige Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur bewahren kann und  

- er seine landschaftliche Vielfalt sichern kann.“ (2.2.5 (G)) 

3.2 (Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innen-

entwicklung möglichst vorrangig zu nutzen. […] 

Zu Natur und Landschaft sind mit möglichem Bezug auf Planungsinhalte folgende 

Aussagen enthalten: 

7.1.1 (G) Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und 

Erholungsraum des Menschen erhalten und entwickelt werden.  

7.1.6 (G) Lebensräume für wildlebende Tier- und Pflanzenarten sollen gesichert 

und insbesondere auch unter dem Aspekt des Klimawandels entwi-

ckelt werden. Die Wanderkorridore wildlebender Arten an Land, im 

Wasser und in der Luft sollen erhalten und wiederhergestellt werden 

7.1.6 (Z) Ein zusammenhängendes Netz von Biotopen ist zu schaffen und zu 

verdichten. 

2.2 Regionalplan (RP) 

Im Regionalplan der Region Ingolstadt (RP10 in der Fassung vom 05.03.2006) wird 

der Stadt Vohburg die zentralörtliche Funktion „Unterzentrum“ zugewiesen. Die Stadt 
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liegt im Umfeld des großen Verdichtungsraumes Ingolstadt auf einer Entwicklungs-

achse von überregionaler Bedeutung (Ingolstadt – Regensburg). Folgenden wesent-

lichen Grundsatz führt der Regionalplan zum Punkt Siedlungswesen an: 

B III 1.1.1 (G) Es ist anzustreben, die Siedlungsstruktur unter Wahrung ihrer Vielfalt 

ressourcenschonend zu entwickeln, Grund und Boden sparsam in An-

spruch zu nehmen und Siedlungs- und Erschließungsformen flächen-

sparend auszuführen. 

Es handelt sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung. Die Erschließung erfolgt 

im Bestand. Es kann auf bestehende Infrastrukturen zurückgegriffen werden. 

Die Flächen liegen nicht in einem Schwerpunktgebiet des regionalen Biotopverbun-

des5. Das Planungsgebiet befindet sich sowohl außerhalb von als Tourismusgebiet 

eingestuften Bereichen als auch außerhalb eines Erholungsgebietes (Nr. 7 gemäß B 

IV 4.9)6. Das Planungsgebiet liegt zudem außerhalb von Wasserschutzgebieten oder 

ausgewiesenen Vorranggebieten oder Vorbehaltsgebieten für Bodenschätze.7 

2.3 Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Das Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP)8 des Landkreises Pfaffenhofen a. d. 

Ilm nennt für das Vorhabensgebiet folgende Schwerpunktgebiete: 

- H „Wiesenlandschaft in den Donauauen“  

Ziele und Maßnahmen zum Schwerpunktgebiet H „Wiesenlandschaft in den Donau-

auen“ 

• Erhaltung und Optimierung der beiden Wiesenbrüterlebensräume im Schwer-

punktgebiet 

• Optimierung des Unterlaufs der Ilm durch Umsetzung des Gewässerpflege-

plans Ilm und Gerolsbach 

• Sicherung und Optimierung der Flachmoor- und Streuwiesenreste auf Nieder- 

moorstandorten und an Grabenrändern, insbesondere durch Entbuschung 

und regelmäßige Mahd, ggf. auch Entfernung jüngerer Aufforstungen, und 

Schaffung von Pufferflächen zu angrenzendem Ackerland; bei allen Pflege-

maßnahmen Berücksichtigung insbesondere der überregional bedeutsamen 

Pflanzenarten 

• Durchführung von Artenhilfsmaßnahmen für die seltenen Arten Sumpf-Wolfs-

milch (Euphorbia palustris) und Pyrenäen-Löffelkraut (Cochlearia pyrenaica) 

• Sicherung und Optimierung der Vorkommen des Laubfroschs und der Knob- 

 
5  Regionalplan Ingolstadt: Landschaft und Erholung, Karte 3 [Stand: 09/2007] 
6  Regionalplan Ingolstadt: Siedlung und Versorgung, Tourismus- und Erholungsgebiete, Karte 2b [Stand: 23.11.2005] 
7  Regionalplan Ingolstadt: Siedlung und Versorgung, Karte 2 [Stand: 12.12.2023] 
8  Bayerisches Landesamt für Umweltschutz: Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern, ABSP Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm, 

[Stand: Juni 2003] 
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lauchkröte durch Aufbau eines Biotopverbunds unter Einbeziehung der wert-

vollen Altwasser und Kleingewässer und Optimierung der zahlreichen 

Baggerseen 

Da es sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung auf kleiner Fläche handelt, sind 

oben genannte Maßnahmen in diesem Vorhaben nicht zielführend 

2.4 Artenschutzkartierung Bayern (ASK) 

Die Belange des Artenschutzes sind gemäß dem Bundesnaturschutzgesetz (§§ 31 - 

47 BNatSchG, insbesondere § 44 BNatSchG) bei allen Planungen und Maßnahmen 

in angemessener Weise zu berücksichtigen.  

Gemäß der Artenschutzkartierung Bayern sind im Geltungsbereich des Bebauungs-

plans keine Fundpunkte verzeichnet. 

In 150 m Luftlinie Richtung Osten liegt an der Kiesgrube bei Hartacker ein Weiher, an 

dem 1980 ein Seefrosch kartiert wurde. Im Plangebiet liegen keine passenden Le-

bensbedingungen für die Art vor, so dass eine Einwanderung unwahrscheinlich ist. 

Zudem liegt die Sichtung lange zurück. 

2.5 Waldfunktionsplan 

Von der Planung sind keine Waldflächen betroffen. Die Ziele des Waldfunktionsplans 

werden somit nicht berührt.  

2.6 Flächennutzungsplan 

Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Stadt Vohburg ist das Planungsgebiet als 

Fläche für den Gemeindebedarf „-Festplatz-“ dargestellt. 

Der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen. 

3 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkun-

gen  

3.1 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich 

der Prognose bei Durchführung der Planung 

Die Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 

einschließlich der Umweltmerkmale des Gebiets, die voraussichtlich erheblich beein-

flusst werden und eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umwelt-

zustands bei Durchführung der Planung wird anhand der im Folgenden aufgeführten 

Schutzgüter vorgenommen. 



BEBAUUNGSPLAN NR. 11 „VOHBURG-OST“ - 11. ÄNDERUNG 
STADT VOHBURG A.D.DONAU UMWELTBERICHT 

WIPFLERPLAN   P-NR.  1092.095 STAND 21.04.2026 SEITE 14 VON 27 

3.1.1 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Tiere und Pflanzen sind zentrale Bestandteile des Naturhaushalts. Als Elemente der 

natürlichen Stoffkreisläufe, Bewahrer der genetischen Vielfalt und wichtiger Einfluss-

faktor für andere Schutzgüter (z.B. Reinigungs- und Filterfunktion, Nahrungsgrund-

lage für den Menschen) sind Tiere und Pflanzen in ihrer natürlichen, standort-

gerechten Artenvielfalt zu schützen. Die biologische Vielfalt steht in vielfältiger Wech-

selwirkung mit anderen Schutzgütern. Gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG 

(Bundesnaturschutzgesetz), ist die Verträglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungs-

zielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen (Gebietsschutz). Es gilt festzustellen, 

ob Beeinträchtigungen der gebietsbezogenen Erhaltungsziele vorliegen. 

Bestandsaufnahme  

Von dem Vorhaben sind keine nationalen Schutzgebietsverordnungen nach dem 

BNatSchG und keine internationalen Schutzgebietsverordnungen nach der FFH-

Richtlinie oder der Vogelschutzrichtlinie (Natura 2000-Gebiete) betroffen. Das Plan-

gebiet liegt außerhalb von erfassten Wiesenbrütergebieten.  

Das UG umfasst eine ca. 2.438 m² große Fläche. Es handelt sich um ein als Lager-

fläche genutztes Gebiet mit vegetationsloser bzw. im westlichen Bereich mit krautiger 

Sukzession bewachsener Fläche. Nördlich grenzt das Betriebsgelände zweier Ge-

werbebetriebe an. Östlich angrenzend liegt ein öffentlicher Spielplatz und westlich 

sowie südlich ein Wäldchen. Südlich an das Wäldchen angrenzend in ca. 25 m Ent-

fernung verläuft ein Fußweg. 

Bei den auf den Sukzessionsbereichen etablierten Pflanzen handelt es sich u.a. um 

Himbeeren (Rubus idaeus), Zaunwinde (Calystegia sepium), Brennessel (Urtica dio-

ica), Springkraut (Impatiens glandulifera), Sauerampfer (Rumex acetosa) und Hohe 

Rauke (Sisymbrium altissimum). Es sind Aufschüttungen von verschiedenen Materi-

alien (Steine, Erde) vorhanden. Die Fläche schließt südlich mit dem angrenzenden 

Laubwäldchen, bestehend aus Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Silberweide (Salix 

alba), Feldahorn (Acer platanus) und Hartriegel (Cornus spec.), ab. 

Um eine Erfüllung von Verbotstatbeständen gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

ausschließen zu können, wurde eine saP-Relevanzprüfung erstellt. Laut dieser sind 

folgende Arten potenziell betroffen: 

Das direkt angrenzende Wäldchen ist potenzieller Lebensraum von Haselmäusen. 

Für Fledermäuse und andere relevante Säugetiere liegen zum jetzigen Zeitpunkt 

keine potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im direkten UG vor. Es liegen 

jedoch Anhaltspunkte vor, dass derartige Habitate für Fledermäuse durch die voran-

gegangene Rodung beeinträchtigt wurden. Aufgrund der Gehölzstrukturen sowie 

Leitlinien zwischen dem angrenzenden Wald und der Sukzessionsfläche besteht zu-

dem die Möglichkeit, dass das UG von Fledermäusen als Jagd- und Nahrungshabitat 

genutzt wird. Die Leitlinie entlang der Gehölze wird voraussichtlich durch die Bau-

stelle zu einem gewissen Teil beeinträchtigt werden, sodass die Fledermäuse diese 

nicht mehr durchgängig als Flugroute nutzen könnten. Hierbei ist eine Erfüllung des 

Störungsverbotes nicht sicher auszuschließen. Ebenso verhält es sich mit der Betrof-

fenheit von Haselmäusen. Das direkt angrenzende Wäldchen ist potenzieller 
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Lebensraum für diese Anhang IV-Art. Sie kann unter Umständen durch die Baumaß-

nahme oder Bebauung in Ihrer Fortpflanzung gestört werden.  

Für Zauneidechsen sind zwar geeignete Strukturen vorhanden, jedoch ist eine Etab-

lierung einer Zauneidechsenpopulation seit dem Rodungszeitpunkt unwahrscheinlich 

und eine Einwanderung aus angrenzenden Gebieten kann ausgeschlossen werden. 

Aufgrund der strukturellen Gegebenheiten und der Kulissenwirkung kann die Sukzes-

sionsfläche als Fortpflanzungs- und Ruhestätte für Bodenbrüter ausgeschlossen 

werden. Da keine Gehölze im UG vorhanden sind, können zum jetzigen Zeitpunkt 

Brutplätze von Gehölzbrütern ausgeschlossen werden. Es liegen jedoch Anhalts-

punkte vor, dass durch die vorangegangene Rodung waldbewohnende Vogelarten 

beeinträchtigt und vermutlich potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätte zerstört 

wurden. 

Weitere planungsrelevante Arten sind nicht  betroffen. Es wurden entsprechende 

Maßnahmen zur Erhöhung des vorhandenen Habitatpotenzials für Fledermäuse, Vö-

gel, sowie Haselmaus festgesetzt. Mit Einhaltung dieser Maßnahmen wird eine 

Erfüllung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausge-

schlossen. 

In der Artenschutzkartierung (ASK) sind laut Erfassungssystem „Karla“ im direkten 

Planumgriff keine Fundpunkte verzeichnet. In 150 m Luftlinie Richtung Osten liegt an 

der Kiesgrube bei Hartacker ein Weiher, an dem 1980 ein Seefrosch kartiert wurde. 

Im Plangebiet liegen keine passenden Lebensbedingungen für die Art vor, so dass 

eine Einwanderung unwahrscheinlich ist.  

Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen: 

Während der Bauphase kann es durch Baulärm zu Störungen der im Umfeld leben-

den Fauna kommen. Durch die Einhaltung der in der saP-Relevanzprüfung 

beschriebenen Maßnahmen können die Auswirkungen minimiert werden.   

Anlagen- und Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Durch das Vorhaben werden Flächen dauerhaft überbaut und versiegelt. Betroffen ist 

dabei eine Lagerfläche, welche aktuell aufgrund ihrer intensiven Nutzung als natur-

ferner Biotoptyp zu bezeichnen ist.  

Durch Einhaltung und Umsetzung der Vermeidungs- sowie CEF-Maßnahmen werden 

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

weder für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie noch für Vogelarten gem. Art. 1 

der Vogelschutzrichtlinie erfüllt.   

Aussagen zu anlagen- und betriebsbedingten Auswirkungen auf die Avifauna sind in 

der saP-Relevanzprüfung enthalten.    

Bewertung 

Es ist baubedingt von einer mittleren und anlagen- und betriebsbedingt, unter Einhal-

tung der beschriebenen artenschutzrechtlichen Maßnahmen, von einer geringen Er-

heblichkeit auf das Schutzgut auszugehen. 
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3.1.2 Schutzgut Fläche 

Fläche als unvermehrbare Ressource dient als Lebensgrundlage für den Menschen 

und wird durch diesen täglich in Anspruch genommen. Dies geschieht einerseits zu 

Siedlungs- und Produktionszwecken, als auch zur Herstellung von Verkehrswegen. 

Um eine Neuinanspruchnahme von Flächen für bauliche Zwecke zu begrenzen, gilt 

es, Flächen erneut zu nutzen, den Siedlungsbestand nachverdichten und weitere 

Maßnahmen der Innenentwicklung zu ergreifen (Umwidmungsklausel). 

Bestandsaufnahme 

Durch das Vorhaben wird eine rund 2.448 m² große unbebaute Fläche im Innenbe-

reich städtebaulich überplant. Die Fläche wird bislang als Lagerfläche genutzt. 

Erschlossen wird das Baugebiet über bestehende Strukturen im Norden. 

Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen: keine 

Anlagen- und Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Die Umsetzung der Planung hat die Überbauung einer derzeit vorbelasteten Fläche 

zur Folge. Die reale Vegetation vor Ort ist durch eine anthropogene Nutzung als La-

gerfläche geprägt.  

Die Bebauungsplanänderung dient der Nachverdichtung bestehender Betriebsflä-

chen. Diese liegen angrenzend am gewählten Standort. Im rechtsgültigen 

Flächennutzungsplan der Stadt Vohburg ist das Planungsgebiet als Fläche für den 

Gemeindebedarf „-Festplatz-“ dargestellt. Die Änderung in ein Gewerbegebiets im 

Flächennutzungsplan wird bereits vorbereitet. Eine Anbindung an bestehende Ge-

werbe ist gegeben. 

Bewertung 

Es ist insgesamt von einer geringen Erheblichkeit auf das Schutzgut auszugehen. 

3.1.3 Schutzgut Boden 

Die Funktion des Bodens ist in vielfältiger Weise mit den übrigen Schutzgütern ver-

knüpft. Er dient als Lebensraum für Organismen, als Standort und Wurzelraum für 

Pflanzen, als Wasser- und Kohlenstoffspeicher sowie Schadstofffilter. Gemäß § 1a 

Abs. 2 BauGB ist nachhaltig mit Grund und Boden umzugehen (Bodenschutzklausel). 

Die Inanspruchnahme von hochwertigen land- und forstwirtschaftlich genutzten Bö-

den ist zu vermeiden. Bodenversiegelungen sollen auf ein unbedingt notwendiges 

Maß begrenzt werden. 

Bestandsaufnahme 

Gemäß der Bodenübersichtskarte des Bayerischen Landesamtes für Umwelt liegt im 

Plangebiet als Bodentyp vorherrschend fast ausschließlich Kalkpaternien aus 

Auen(fein)sand bis -schluff über (tiefem) Auensand bis -sandkies vor.  
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Gemäß der Bodenschätzung weist die vom Planvorhaben betroffene Fläche überwie-

gend eine Acker-/Grünlandzahl (Bewertungszahl für die Ertragskraft eines Ackers) 

von 43 bzw. im südlichen Randbereich von 52 auf. Der durchschnittliche Wert im 

Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm ist in den Vollzugshinweisen zur Anwendung der 

Acker- und Grünlandzahlen gemäß § 9 Abs. 2 BayKompV mit 50 (Durchschnittswert 

Ackerzahl) und 44 (Durchschnittswert Grünlandzahl) angegeben. Aus dieser Gegen-

überstellung folgt, dass die vorliegende Fläche hinsichtlich deren Eignung für die 

landwirtschaftliche Nutzung größtenteils unter dem Landkreisdurchschnitt liegt.  

Die Fläche ist nicht als  Altlastenverdachtsfläche bekannt. Genauere Untersuchungen 

zum Baugrund liegen derzeit nicht vor. 

Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen: 

Baubedingt kommt es durch den Einsatz von Baumaschinen, Baustelleneinrichtun-

gen und Lagerplätzen zu einer Beeinträchtigung der oberen Bodenschichten. Dabei 

werden nicht nur die später überbauten und versiegelten Flächen beeinträchtigt, son-

dern auch Bereiche, die vorübergehend als Bewegungsflächen der Baumaschinen 

und als Lagerflächen beansprucht werden. Es handelt sich hierbei um temporäre Be-

einträchtigungen, die mit Fertigstellung der Baumaßnahmen und Herstellung der 

Garten- und Pflanzflächen größtenteils beseitigt werden.  

Bei unsachgemäßer Handhabung und Lagerung von Maschinen und Stoffen kann es 

zu Schadstoffeinträgen in den Boden kommen. Durch Beachtung der einschlägigen 

Vorschriften können die Risiken jedoch weitestgehend ausgeschlossen werden.  

Anlagen- und Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Durch den Bau von Gebäuden, Erschließungs- und Stellplatzflächen wird der Boden 

in Teilen dauerhaft versiegelt. Aufgrund der derzeitigen Lagernutzung ist der Boden-

aufbau bereits beeinträchtigt. Ein Verlust von besonders ertragsfähigem Boden ist für 

die Landwirtschaft nicht zu erwarten. 

Bewertung 

Es ist insgesamt von einer geringen Erheblichkeit auf das Schutzgut auszugehen. 

3.1.4 Schutzgut Wasser 

Wasser ist ein essenzieller Baustein im Ökosystem und stellt die Lebensgrundlage 

für Pflanzen, Tiere und Menschen dar. 

Bestandsaufnahme  

Das Plangebiet liegt innerhalb der Hochwassergefahrenflächen HQ 100 und HQ Ext-

rem. Weder Wasserschutzgebiete noch wasserwirtschaftliche Vorrang- und 

Vorbehaltsgebiete sind von der Planung betroffen. 

Der gesamte Geltungsbereich ist als wassersensibler Bereich gekennzeichnet. 

„Diese Standorte werden vom Wasser beeinflusst. Nutzungen können hier beein-

trächtigt werden durch 
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- über die Ufer tretende Flüsse und Bäche, 

- zeitweise hohen Wasserabfluss in sonst trockenen Tälern oder 

- zeitweise hoch anstehendes Grundwasser. 

Im Unterschied zu amtlich festgesetzten oder für die Festsetzung vorgesehenen 

Überschwemmungsgebieten kann bei dieser Fläche nicht angegeben werden, wie 

wahrscheinlich Überschwemmungen sind. Die Flächen können je nach örtlicher Situ-

ation ein kleines oder auch ein extremes Hochwasserereignis abdecken.“9   

Mit Aufstellung des Bebauungsplans wurde ein Hydraulisches Gutachten erstellt10. 

Der Bericht ist dem Bebauungsplan beigefügt. Anhand der hydraulischen Berechnung 

konnte laut Gutachten nachgewiesen werden, dass nachteilige Auswirkungen auf 

Oberlieger und Unterlieger vermieden werden. Bestehender Hochwasserschutz wird 

durch die Planung nicht beeinträchtigt. Unter Berücksichtigung der oben genannten 

Höhenkoten werden die Anforderungen aus §78 Abs. 3 WHG erfüllt. Weitere Planun-

gen, z.B. zum Retentionsraumausgleich, sind nicht erforderlich.   

Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen: 

Baubedingt kommt es durch den Einsatz von Baumaschinen, durch Baustellenein-

richtungen und Lagerplätze und der damit verbundenen Verdichtung zu einer 

Beeinträchtigung der oberen Bodenschichten. Die Verdichtung vermindert das Rück-

haltevolumen des belebten Bodens und verringert so die Grundwasserneubildung. Es 

handelt sich hierbei um temporäre Beeinträchtigungen, die mit Fertigstellung der Bau-

maßnahmen größtenteils beseitigt werden.  

Bei unsachgemäßer Handhabung und Lagerung von Maschinen und Stoffen kann es 

zu Schadstoffeinträgen in den Boden kommen. Durch Beachtung der einschlägigen 

Vorschriften können diese Risiken jedoch weitestgehend ausgeschlossen werden. 

Anlagen- und Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Durch das Bauvorhaben werden Flächen versiegelt, die bisher zur Aufnahme von 

Oberflächenwasser und zur Grundwasserneubildung zur Verfügung standen. Auf-

grund der Größe der Fläche und der unversiegelten Umgebung ist die Auswirkung 

jedoch geringfügig.  

Laut Hydraulischem Gutachten werden nachteilige Auswirkungen auf Oberlieger und 

Unterlieger vermieden. Bestehender Hochwasserschutz wird durch die Planung nicht 

beeinträchtigt. 

Bewertung 

Es ist insgesamt von einer geringen Erheblichkeit auf das Schutzgut auszugehen. 

 
9     Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat: Wassersensible Bereiche [Abfrage: 21.01.2026] 
10  Änderung Bebauungsplan Nr. 11 „Vohburg-Ost “ Hydraulischer Nachweis  in der Fassung vom 02.05.2024, Wipfler PLAN 

Planungsgesellschaft mbH Pfaffenhofen 
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3.1.5 Schutzgut Klima und Lufthygiene 

Das lokale Kleinklima bildet u.a. die Grundlage für die Vegetationsentwicklung. Dar-

über hinaus ist das Klima unter dem Aspekt der Niederschlagsrate auch für den Was-

serhaushalt und die Grundwasserneubildung verantwortlich. Ein ausgewogenes 

Klima sowie eine regelmäßige Frischluftzufuhr ist Grundlage für gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse. Den Erfordernissen des Klimaschutzes ist gemäß § 1a Abs. 5 

BauGB durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch 

solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung zu tragen (Klima-

schutzklausel). 

Bestandsaufnahme  

Die neu ausgewiesene Baufläche befindet sich auf einer Lagerfläche und schließt im 

Norden an bereits bestehendes Gewerbe an. Aufgrund der freien Fläche hat das Vor-

habensgebiet eine Bedeutung für die lokale Kaltluftentstehung und somit für die 

Frischluftversorgung der nahegelegenen Siedlungsgebiete, da sie aufgrund ihrer 

nächtlichen Auskühlung eine große Menge an Kaltluft produziert. Angrenzend an die 

Baufläche befindet sich eine kleine Waldfläche. Auf diesen Flächen kühlt sich im Ge-

gensatz zum Freiland zwar ein größeres Luftvolumen ab, erreicht jedoch nicht die 

tiefen Temperaturen der Freiflächen. Der Boden unter dichtem Bewuchs wird unter 

Tags aufgrund der Abschirmung der Atmosphäre durch die Baumkronen nicht so 

stark aufgeheizt. Somit wirken besonders die Grünflächen mit Gehölzbewuchs ther-

misch ausgleichend. 

Die lufthygienische Situation wird durch die an den räumlichen Geltungsbereich des 

Bebauungsplans angrenzende Gewerbegebiet beeinträchtigt. 

Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen: 

Während der Bauphase kann es in der Luft zeitweise zu einer Anreicherung mit Staub 

und Verkehrsabgasen kommen. Diese sind auf die Bauzeiten beschränkt und können 

durch den Einsatz immissionsarmer Maschinen und Techniken minimiert werden. 

Anlagen- und Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Die mit dem Planvorhaben verbundene Überbauung einer bislang als Lagerfläche 

genutzten Fläche bedingt klimatische Aufheizungseffekte, da sich versiegelte Flächen 

schneller erwärmen. Der Betrieb von Heizungsanlagen bedingt eine zusätzliche ne-

gative klimatische Wirkung, wodurch insgesamt höhere Temperaturen innerhalb des 

Planbereichs zu erwarten sind. 

Aufgrund der im Osten,  Süden und Westen angrenzenden freien Landschaft sind im 

Umfeld des Baugebietes Kaltluftentstehungsgebiete mit regulierender Wirkung vor-

handen. Durch die Flächengröße sind insgesamt nur geringe, lokal begrenzte 

Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Lufthygiene zu erwarten.  

Bewertung 

Es ist insgesamt von einer geringen Erheblichkeit auf das Schutzgut auszugehen. 
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3.1.6 Schutzgut Landschaft 

Das Landschaftsbild hat in erster Linie eine ästhetische Funktion. Die Bewahrung ty-

pischer Arten, Strukturen und Bewirtschaftungsformen spielt auch für den 

Erholungswert der Landschaft eine große Rolle. 

Bestandsaufnahme 

Das Plangebiet wird im Norden durch ein bereits bestehende Gewerbegebiet be-

grenzt und zugleich erschlossen. Im Osten und Westen befinden sich öffentliche 

Grünflächen bzw. ein öffentliches Sportgelände. Südlich grenzt ein kleines Wäldchen 

an folgt eine gemischte Bebauung. Im Osten und Süden grenzen Landwirtschaftsflä-

chen an. 

Das Baugebiet selbst wird derzeit als Lagerfläche  genutzt. Das Gelände ist eben.  

Die südlich angrenzende Waldfläche im Süden des Geltungsbereiches dient als Ein-

grünung und ist landschaftsprägend. Sie ist im derzeitigen Flächennutzungsplan als 

öffentliche Grünfläche gekennzeichnet. 

Das Vorhaben befindet sich außerhalb regionalplanerisch ausgewiesener landschaft-

licher Vorbehaltsgebiete sowie außerhalb von Landschaftsschutzgebieten gem. § 26 

BNatSchG. 

Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen: keine 

Anlagen- und Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Durch die planbedingte Nutzungsänderung von einer Lagerfläche in eine Baufläche 

wird das Landschaftsbild verändert. Aufgrund der natürlicherweise vorhandenen Ein-

grünung an den Rändern des Plangebiets werden die baulichen Veränderungen 

weitestgehend optisch abgeschirmt. 

Bewertung 

Es ist insgesamt von einer geringen Erheblichkeit auf das Schutzgut auszugehen. 

3.1.7 Schutzgut Mensch und Gesundheit 

Es gilt die Lebensgrundlage des Menschen nachhaltig, d.h. auch für zukünftige Ge-

nerationen, zu wahren und zu entwickeln. Es sollen gesunde Wohn- und Arbeits-

verhältnisse, insbesondere hinsichtlich des Immissionsschutzes sowie ausreichender 

Erholungsraum für den Menschen gesichert werden. 

Schutzgut Mensch (Gesundheit): 

Bestandsaufnahme 

Das Plangebiet wird im Norden von einem bestehendem Betriebsgelände, sowie in 

alle anderen Richtungen von Grün- bzw. Waldfläche begrenzt. Das südlich gelegene 

Wohngebiet wird durch das Wäldchen und einen Fußweg  von der neuen Betriebsflä-

che abgeschirmt. 
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Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen: 

Baubedingt ist es vorübergehend mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen und Lärm, 

der durch Baumaschinen und den Schwerlastverkehr erzeugt wird, zu rechnen. 

Anlagen- und Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Um die Lärmimmissionen im Geltungsbereich des Bebauungsplans sachverständig 

zu untersuchen, wurde die Ingenieurbüro C. Hentschel Consult, Freising mit der 

Durchführung einer schalltechnischen Untersuchung beauftragt. Maßgeblich für die 

Beurteilung ist das etwa 50 m südlich gelegene Wohngebiet, dass als allgemeines 

Wohngebiet festgesetzt ist. 

 Aus schalltechnischer Sicht bestehen gegen die Aufstellung des Bebauungsplans 

keine Bedenken, sofern das ermittelte, im Bebauungsplan festgesetzte Emissions-

kontingent eingehalten wird. 

Bewertung 

Es ist insgesamt von einer geringen Erheblichkeit auf das Schutzgut auszugehen. 

Schutzgut Mensch (Erholung): 

Bestandsaufnahme 

Innerhalb des Plangebiets sind keine Ausstattungen für die Freizeit- und Erholungs-

eignung vorhanden. In der direkten Umgebung befinden sich öffentliche Grünflächen 

mit einem Spielplatz, ein Wäldchen, sowie ein Sportgelände. Diese bleiben von der 

Planung unberührt. 

Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen: keine 

Anlagen- und Betriebsbedingte Auswirkungen: keine 

Bewertung 

Es ist insgesamt von einer geringen Erheblichkeit auf das Schutzgut auszugehen. 

3.1.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Unter Kultur- und Sachgüter werden neben historischen Kulturlandschaften, ge-

schützte oder schützenswerte Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler sowie alle weiteren 

Objekte (einschließlich ihres notwendigen Umgebungsbezuges) verstanden, die als 

kulturhistorisch bedeutsam zu bezeichnen sind.  

Bestandsaufnahme 

Gemäß den aktuellen Denkmaldaten des Bayerischen Landesamtes für Denkmal-

pflege sind im sowie im näheren Umfeld des Plangebiets weder Bau- noch 
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Bodendenkmäler verzeichnet. Bedeutende Sichtachsen zu Baudenkmälern in der 

Umgebung werden nicht beeinträchtigt. 

Anlagen- und Betriebsbedingte Auswirkungen: keine 

Bewertung 

Es ist insgesamt von einer geringen Erheblichkeit auf das Schutzgut auszugehen  

3.1.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern  

Bedeutende Wechselwirkungen ergeben sich zwischen den Schutzgütern Boden und 

Wasser durch die zulässige Neuversiegelung von Flächen, im Vergleich zum Aus-

gangszustand. Darüber hinaus ergeben sich nach derzeitigem Planstand keine 

weiteren Wechselwirkungen, die im Zusammenspiel eine erhöhte Umweltbetroffen-

heit befürchten lassen. 

3.1.10 Weitere umweltbezogene Auswirkungen 

Auswirkungen infolge des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, 

soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten  

Abrissarbeiten sind nicht erforderlich. Die Auswirkungen bezüglich des geplanten 

Vorhabens sind bei der Beschreibung der Schutzgüter (Kapitel 3) dargelegt. 

Auswirkungen infolge der Nutzung der natürlichen Ressourcen, insbesondere Fläche, 

Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  

Die Auswirkungen hinsichtlich der genannten Aspekte sind bei der Beschreibung der 

Schutzgüter (Kapitel 3) dargelegt. 

Auswirkungen infolge der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, 

Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung 

von Belästigungen 

Das Bauvorhaben lässt keine relevanten Auswirkungen zu. 

Auswirkungen infolge der Art und Menge der erzeugten Abfälle, ihrer Beseiti-

gung und Verwertung 

Die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle ist nach derzeitigem Kenntnisstand ge-

sichert. Es ist mit keiner erheblichen Zunahme der Abfälle zu rechnen. 

Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe, die Umwelt 

Es wird auf die unter Pkt. 3.1 vorangegangene Bestandsaufnahme und Bewertung 

der Umweltauswirkungen verwiesen. 

Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

Nicht erhebliche, vorhabenbedingte Umweltauswirkungen können ggfs. im Zusam-

menwirken mit benachbarten Plangebieten zu erheblichen Umweltauswirkungen 

führen, sodass die Schwelle zur Erheblichkeit überschritten wird, selbst wenn die 



BEBAUUNGSPLAN NR. 11 „VOHBURG-OST“ - 11. ÄNDERUNG 
STADT VOHBURG A.D.DONAU UMWELTBERICHT 

WIPFLERPLAN   P-NR.  1092.095 STAND 21.04.2026 SEITE 23 VON 27 

einzelnen Vorhaben für sich alleine betrachtet keine erheblichen, negativen Umwelt-

auswirkungen hervorrufen. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine weiteren Planungen im Umfeld des Be-

bauungsplangebietes bekannt. Kumulierende Auswirkungen sind demnach nicht 

vorhanden. 

Auswirkungen auf das Klima und Anfälligkeit gegenüber Folgen des Klimawandels 

Folge des Klimawandels ist allgemein eine Zunahme des Energie- und Wasserge-

halts in der Atmosphäre. Die längeren, großräumigen advektiven Niederschläge wer-

den abnehmen, wohingegen kurzweilige, kleinräumige konvektive Niederschläge 

zunehmen.11 Für Bayern wird eine damit einhergehende höhere Wahrscheinlichkeit 

für häufigere Überschwemmungen, Sturzfluten infolge von intensiveren Starkregen-

ereignissen im Winterhalbjahr und längere Trockenphasen in den Sommermonaten 

prognostiziert. Die räumliche Verteilung ist jedoch stark variabel. Entscheidend für die 

Betroffenheit einer Region ist dessen Orographie, also die Lage, Höhe und Gelände-

form vor Ort.12 

Die Anfälligkeit des geplanten Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels 

ist gering. Es liegen keine Anhaltspunkte für die Annahme vor, dass die Folgen des 

Klimawandels zu einem geminderten Bedarf für die geplante Nutzung führen werden. 

Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Für die mögliche bauliche Entwicklung innerhalb des Baugebiets werden nur allge-

mein anerkannte Techniken und Stoffe angewandt bzw. eingesetzt. 

Maßnahmen zum Ausgleich von erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen im 

Sinne von schweren Unfällen und Katastrophen 

Nach aktuellem Kenntnisstand bestehen keine Pflichten zur Vermeidung oder Be-

grenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 BImSchG 

(Bundes-Immissionsschutzgesetz). 

3.2 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Umweltauswirkungen 

Nachfolgend werden die Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von erheb-

lichen nachteiligen Umweltauswirkungen beschrieben. Diese Maßnahmen werden 

bei der Beurteilung der erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen berücksichtigt 

und führen in der Zusammenschau mit den möglichen erheblichen Auswirkungen 

während Bau, Anlage und Betrieb des Vorhabens zu einer Gesamtbeurteilung der 

Erheblichkeit des Eingriffs. 

 
11  IPCC, 2013/2014: Klimaänderung 2013/2014: Zusammenfassungen für politische Entscheidungsträger. Beiträge der drei 

Arbeitsgruppen zum Fünften Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC). Deut-

sche Übersetzungen durch deutsche IPCC-Koordinierungsstelle, Österreichisches Umweltbundesamt, ProClim, 

Bonn/Wien/Bern, 2016. 
12  Arbeitskreis KLIWA, https://www.kliwa.de/impressum.htm [Stand 20.03.2020] 
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3.2.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von nachteiligen Umweltaus-
wirkungen 

- Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlich erheblicher Tötungstatbe-

stände 

- Festsetzungen von Emissionskontingenten  

3.2.2 Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Nach § 1a BauGB ist für notwendige Eingriffe in Natur und Landschaft die natur-

schutzrechtliche Eingriffsregelung auf Basis des Leitfadens „Bauen im Einklang mit 

Natur und Landschaft - Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ (2003, ergänzte Fas-

sung) des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen 

(StMLU) anzuwenden. 

Die Eingriffs-Ausgleichsermittlung sowie die dem Vorhaben zugeordnete Ausgleichs-

fläche ist der Begründung zu entnehmen und inhaltlich in den Bebauungsplan 

eingearbeitet.   

3.3 Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen  

Die Zusammenschau der möglichen erheblichen Auswirkungen bei Durchführung des 

Vorhabens und der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von er-

heblichen nachteiligen Umweltauswirkungen führt zu folgender Übersicht über die 

Erheblichkeit der geplanten Eingriffe: 

Tab. 1: Übersicht über die Eingriffserheblichkeit 

 

Schutzgut 

Erheblichkeit der Auswirkungen 

Baubedingt 
Anlagen- und         

Betriebsbedingt 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt mittel gering 

Fläche gering gering 

Boden gering gering 

Wasser gering gering 

Klima und Lufthygiene gering gering 

Landschaft gering gering 

Mensch (Gesundheit) gering gering 

Mensch (Erholung) gering gering 

Kultur- und Sachgüter nicht betroffen 
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3.4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung 

der Planung („Nullvariante“) 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist davon auszugehen, dass die Fläche weiterhin 

als Lagerfläche durch das angrenzend ansässige Unternehmen genutzt wird.  

4 Prüfung alternativer Planungsmöglichkeiten 

Maßgeblich für das vorliegende Konzept ist die städtebauliche Entwicklungsabsicht 

eines bereits ansässigen Unternehmens. Die Gemeinde sieht sich in der Verantwor-

tung, den bereits ansässigen Unternehmen eine Möglichkeit der Betriebserweiterung 

am bereits bestehenden Standort zu bieten, um eine Zersiedelung zu vermeiden und 

das lokale Gewerbe zu stärken. Zu diesen Zwecken ist eine Änderung des bestehen-

den Bebauungsplans nötig. Alternative Flächen für dieses Vorhaben sind daher nicht 

zielführend. Durch die geplante Änderung des wirksamen Flächennutzungsplan wird 

die bauliche Entwicklung an diesem Standort konzeptionell vorbereitet.  

5 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Anga-

ben 

Der Umweltbericht stellt eine vorläufige Fassung entsprechend dem bisherigen Pla-

nungs- und Kenntnisstand dar. Im Laufe des Verfahrens werden ggf. gemäß den 

Erkenntnissen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung die Unterlagen ergänzt. 

Die vorliegenden aufgeführten Rechts- und Bewertungsgrundlagen entsprechen dem 

allgemeinen Kenntnisstand sowie der allgemein anerkannten Prüfungsmethoden. 

Schwierigkeiten oder Lücken bzw. fehlende Kenntnisse über bestimmte Sachver-

halte, die Gegenstand des Umweltberichtes sind, sind nicht erkennbar.  

6 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Gemäß § 4c BauGB sind die Gemeinden verpflichtet, die erheblichen Umweltauswir-

kungen, die aufgrund der Durchführung von Bauleitplänen eintreten, zu überwachen, 

um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln 

und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 

Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanungen soll auf eventuell geänderte Bedingun-

gen im Planungsgebiet geachtet werden. Die Umsetzung der im Umweltbericht zum 

Bebauungsplan vorgeschlagenen Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen soll 

in diesem Zusammenhang nachverfolgt werden. Die Kontrolle der Ausführung, Pflege 

und Entwicklung von Ausgleichsflächen ist im Zuge der Bebauungsplanaufstellungen 

festzusetzen. 
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7 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Umsetzung der vorliegenden Planung hat den Verlust von einer als Lagerfläche 

genutzten Flächen zur Folge, die insgesamt betrachtet geringe Bedeutung für den 

Naturhaushalt hat.  

Die Bebauung führt zu einer dauerhaften Versiegelung von Flächen. Boden und Was-

serhaushalt werden dadurch beeinträchtigt und Lebensraum für Tiere und Pflanzen 

geht verloren. Die geplanten Verkehrsflächen und baulichen Anlagen führen zu einer 

Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes. 

Im Rahmen der Bebauungsplanung kann durch Festsetzungen der Eingriff so gering 

wie möglich gehalten werden und durch konfliktvermeidende Maßnahmen sowie die 

Anlage geeigneter Ausgleichsflächen die Gesamtsituation von Natur und Landschaft 

erhalten bleiben. 

Durch die Planung sind – zusammenfassend betrachtet – keine erheblich nachteiligen 

Umweltauswirkungen zu erwarten und stellt unter Berücksichtigung der im Umwelt-

bericht beschriebenen Maßnahmen eine geordnete Entwicklung bei gleichzeitiger 

Beachtung der umweltschützenden Belange dar.  
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